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MILITÄR-KUCHEN
verwenden mit Vorteil i

PRODUKTE
Ein Rekord an Qualität

HUgli-Fleischbrühe Brodox |

Hügli's Trockenbouillon ;

Hügli's fertige Suppen
Hügli's Speisewürze

Genussreich — nährend — stärkend j

Erstklassige Schweizerfabrikate!

Hüali Nährmittel Ä-6. Arbon
u

Wirksamen Schutz
gegen die materiellen Folgen
aus Unfällen bieten unsere

UNFALL-VERSICHERUNGEN
Verlangen Sie Prospekte der

WINTERTHUR
Schweiz. Unfallversicherungs-
Gesellschaft in Winterthur

verkörpern durch eine 35-jährige Fabrikations-
erfahrung ein Höchstmaß an Präzision und Leis-

tungsfähigkeit. Prüfen Sie selbst die Vorzüge
dieser beiden Erzeugnisse-

W. HÄUSLER-ZEPF, ÖLTEN
Vermietung von Schreibmaschinen verschiedener
Systeme für den W. K. Fr. 10.— bis 20.— per Monat.
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